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wir blicken von einem Wendepunkt aus auf  5 Jahre
Mitteilungen zurück, die im äußeren Erscheinungs-
bild auf Christel Maier, Graphikdesign, zurückge-
hen. Ab 2003 konnte sie die rückwärtige Um-
schlagseite aller Ausgaben unserer Mitteilungen der
neuen DIN A4-Generation in VVU-Blau mit einem
einheitlichen Thema, der „Schönheit der Schrif-
ten“, verschönern. Der Bogen reicht von dem herr-
lichen arabischen Schriftzug über Hindi, Hebräisch,
Chinesisch bis zu einem Handschreiben des Dalai
Lama. Auch in den weiteren Nummern versuchen
wir, wie schon in den vergangenen Jahren, den In-
halt nach den Wünschen und Erfordernissen unse-
rer Mitglieder auszuwählen und zu gestalten. Sehen
Sie sich das Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe
an: es gibt wiederum viele gute Tipps und Informa-
tionen zu unserem Berufsstand; vielleicht lohnt es
sich durchaus, das eine oder andere zweimal anzu-
sehen, so wie z.B. Heft Mai 07 mit dem Bericht über
das Symposium „Sexualdelikte“, das besonderes In-
teresse bei uns Gerichtsdolmetschern gefunden hat.
Daher finden Sie in dieser Ausgabe einen Streifzug
durch die Mitteilungen der letzten Jahre.

Am 25. Oktober 2008 findet unsere diesjährige
JHV wiederum in der Alten Kanzlei in Stuttgart
statt. Der Tagungsort wurde von allen Mitgliedern
als hervorragend beurteilt. Die Alte Kanzlei bittet
nun um unser Verständnis, dass sie aufgrund der
massiven Preissteigerungen in allen Kostenberei-
chen den bisherigen Sonderpreis für das Mittags-
menü nicht mehr anbieten kann. Da sie bereits im
letzten Jahr den Preis hätte anheben müssen, wur-
de das Menü, das wir sorgfältig für Sie ausgewählt
haben, nun auf 18.50 Euro angesetzt. Das möge Ih-
nen aber bitte nicht den Appetit verderben!

Wir befinden uns in einem Wahljahr – denn es
stehen Neuwahlen zum Vorstand an. Der Vorstand

freut sich, wenn Sie vorzeitig Ihr Interesse an der
Kandidatur für einen Vorstandsposten bekannt ge-
ben. Sie wissen schon, unsere Vorsitzende vertritt
den Verband in der Öffentlichkeit, prägt die über-
greifenden Belange und bestimmt die Leitlinien des
Verbandes. Sie behält die Umsetzung der Vor-
standsbeschlüsse im Auge und sie registriert Hand-
lungsbedarf. Die zweite Vorsitzende steht ihr dabei
zur Seite.  Auch unser Schatzmeister rangiert weit
oben im Arbeitspensum. Ein Kandidat für den Vor-
standsposten des Schatzmeisters sollte jedenfalls
firm sein im Umgang mit dem Computer. Zu seinen
Aufgaben zählt neben dem Erstellen eines Budget-
plans, dem Zahlen der Rechnungen und dem Einzug
der Mitgliedsbeiträge auch das Registrieren der Um-
züge unserer Mitglieder und, vor allem, die Mah-
nung der Säumigen, worin er dank seiner Engels-
zunge recht erfolgreich ist. An dieser Stelle werden
alle Mitglieder ohne Einzugsermächtigung gebeten,
dem VVU umgehend eine solche zu erteilen. Eine
weitere wichtige Aufgabe erfüllt die Schriftführerin,
die unsere Protokolle erstellt und auch sonst man-
cherlei anfallende Tätigkeiten erledigt. Außerdem
gibt es das dem VKD im BDÜ angehörende Vorstands -
mitglied für die Beziehungen zu anderen Verbän-
den, letzteres kandidiert zwar, hofft aber, dass Ihre
Wahl auf ein junges Vorstandsmitglied fallen möge.

Übrigens, Sie wissen, dass etwa ein Drittel unse-
rer Mitglieder per E-Mail nicht zu erreichen ist: Die-
se, meist treue ältere Mitglieder, möchten wir herz-
lich bitten, den Schritt in die neue Zeit zu vollziehen
und sich dem Internet anzuschließen. Der Schreiber
dieser Zeilen ist „nicht mehr der jüngste“. Trotz des-
sen hatte ich das Glück, noch rechtzeitig von einem
jüngeren VVU- Mitglied an die Hand genommen zu
werden, als es darum ging, für immer draußen zu
bleiben oder die Schwelle des E-Zeitalters zu über-
schreiten, welches Berge von Papier, einschließlich

EDITORIAL

Neue Köpfe braucht das Land und besonders: Ihr Verband!
Vielleicht Sie?

EDITORIAL

Konrad Borst

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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EDITORIAL

von schöngeistigen Briefen, überflüssig macht. Wie sehr ich
unseren verdienten, älteren, aber auch den ängstlichen, ja stör-
rischen VVU-Mitgliedern wünsche, dass auch sie ein frischer
Elektroniker beim Umdenken an der Hand nehmen möge! 

Einer meiner wertvollen Freunde betrieb gar einen Verlag
mit tiefsinnigen, einzigartigen Büchern, aber er nannte gegen -
über jedermann törichte Gründe, warum das Internet prinzipi-
ell abzulehnen sei, und sein Verlag ist nunmehr im Eimer.
Nicht einmal Goethe schrieb mehr auf Papyrus, und der wegen
seines Lendentuches bekannte Mahatma Gandhi ließ sich auf
die damals modernste Technologie ein, er telefonierte nämlich.
Immer kommunizieren! Liebe, wertkonservative VVU-Mitglie-
der, es ist heutzutage leicht und billig mit Plug and Play das für
die E-Mails erforderliche Modem zu installieren.

Und nun kommen wir auf die Ziele, die sich der Vorstand
setzt. 2008 wird wieder ein Mitgliederverzeichnis erstellt. Ge-
richte wie Behörden erhalten wieder ein Mitgliederverzeichnis
in Papierform, dazu wird allen Mitgliedern auf unserer Home-
page ein elektronisches angeboten, in das Sie selbst Ihre

Adress- oder Namensänderungen einpflegen müssen. Weiter-
hin: Wir möchten die Verwaltung des VVU elektronisch und
ortsunabhängig machen, im Einklang mit der heutigen Orts-
unabhängigkeit der Freiberufler. So ist zukünftig der Mittel-
punkt unseres Vereins ein Server im süddeutschen Raum, und
ihn erreichen die verschiedenen Spezialisten, von dem Ort aus,
an dem sie gerade sind. Eines Tages hätten wir dann die pa-
pierlose Verwaltung, die sich von Fall zu Fall in einem anderen
Hinterzimmer „face-to-face“ trifft und sich in Zukunft damit
die Büromiete erspart. Allerdings, da ist sich der Vorstand ei-
nig, wird diese Brave New World noch auf sich warten lassen.

Sie werden gebeten, bis zum 1.08.2008 Ihre eigenen Daten
zwecks Druck der neuen aktuellen Mitgliederverzeichnisse 
s e l b s t zu überprüfen. Benützen Sie zum Einloggen Ihr per-
sönliches Passwort. Sie können dieses dann, wenn Sie wollen,
individuell ändern. 
Wichtig ! Das heißt: Für Fehler im neuen Verzeichnis

haftet der Vorstand nicht – Sie sind dafür selbst zustän-
dig!

Konrad Borst

Konferenz – mal so mal so
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Am 19. April 2008 hielt Karl Josef Binz, der Direktor des
Amtgerichts Tübingen im Alten Rathaus Esslingen einen

Vortrag über das Thema „Beauftragung durch öffentliche Stel-
len und Abrechnung“. Karl Josef Binz ist selbst seit 1974 als
Verhandlungsdolmetscher für die griechische Sprache verei-
digt und nimmt gelegentlich, neben seiner Tätigkeit als Rich-
ter, auch Aufgaben als Urkundenübersetzer und Verhand-
lungsdolmetscher war.

Aus diesem Grund kennt er sowohl die Anforderungen und
Erwartungen seitens der Justizbehörden, als auch die Schwie-
rigkeiten, mit denen die Urkundenübersetzer und Verhand-
lungsdolmetscher bei der Abrechnung ihrer jeweiligen Lei-
stungen konfrontiert sind.

In seinem Vortrag ging Karl Josef Binz insgesamt auf drei
große Themenkomplexe ein: der erste Themenkomplex betraf
die „Beauftragung durch öffentliche Stellen“, der zweite die

„Heranziehung und Abrechnung nach Vorschriften des JVEG”
und der dritte „die technischen Aspekte beim Gerichtsdolmet-
schen“.

Beauftragung durch öffentliche Stellen

Möglichkeiten der „Beauftragung“ sind, so Binz, demnach
der Abschluss eines Dienst- oder Werkvertrages (Dienstvertrag
beim Dolmetschen, Werkvertrag beim Übersetzen). Die Vor-
raussetzung für den Abschluss eines derartigen Vertrages ist,
dass die öffentliche Stelle wie eine Privatperson am Wirt-
schaftsleben teilnimmt.

Beim Abschluss solcher Verträge gilt die Vertragsfreiheit,
dass heißt, es besteht keine Verpflichtung zum Vertragsab-
schluss. Die Vergütungshöhe ist frei vereinbar, im Zweifel je-
doch in Anlehnung an die Vergütungssätze des JVEG über §§
612 Abs. 2, 632 Abs. 2 BGB. Wird ein Dienst- oder Werkver-

Mit beeindruckender Sachkenntnis erläuterte Elena Miller,
ehemalige Richterin in der Russischen Föderation, die

Stadien des russischen Strafverfahrens von der Ermittlung des
Einleitungsverfahren über Vorerhebungen/Vorverfahren, Ge-
richtsverfahren, Berufungsverfahren, Strafvollstreckung bis
zum Aufsichtsverfahren. Für ÜbersetzerInnen und Dolmet-
scherInnen besonders wertvoll waren die Erläuterungen von
für Gerichtsdolmetscher wichtigen Begriffen aus der Strafpro-
zessordnung mit Definitionen der russischen Terminologie.
Lebhaft demonstrierte Beispiele aus dem russischen Gerichts-
saal lock erten den Vortrag über die vermeintlich trockene
Fachsprache bei Gericht auf. Auf 48 Seiten stellte Elena Miller

ein Kompendium für GerichtsdolmetscherInnen und Überset-
zerInnen zusammen, das u.a. auch mehrere anonymisierte
Pro tokolle von Gerichtssitzungen und Urteilen enthält, und da-
zu zahlreiche Phrasen aus dem Gerichtssaal sowie standardi-
sierte Textteile, wie sie für die Verfassung von Gerichtsbe-
schlüssen und Urteilen verwendet werden. Darin sind viele
verschiedene Varianten von Phrasen zusammengestellt, womit
eine möglichst breite Übersicht über mögliche Ausdrücke zur
Verfügung gestellt werden konnte. Alle TeilnehmerInnen wa-
ren sich einig: Die umfangreiche Sammlung von Definitionen,
Ausdrücken und Phrasen aus allen Stadien des russischen Straf-
verfahrens eignet sich bestens als Nachschlagewerk.        R. Reck

FORTBILDUNG

So spannend kann russische Rechtssprache sein

VVU-Seminar – Beauftragung durch öffentliche
Stellen und Abrechnung≈

Teilnehmer aus ganz Deutschland fanden sich am 8.3.2008 zum Fortbildungsseminar
in russischer Sprache „Strafverfahren – Terminologie und stilistische Besonderheiten“
in der VVU-Geschäfts stelle in Esslingen ein.

Vortrag von Karl Josef Binz, Direktor des Amtsgerichts Tübingen,
gehalten am 19. April 2008 im Alten Rathaus der Stadt Esslingen.
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FORTBILDUNG

trag abgeschlossen, so gilt die Vertragshaftung nach § 281
BGB, wonach der Gläubiger Schadensersatz statt Leistung ver-
langen kann, sofern er dem Schuldner erfolglos eine angemes-
senen Frist zur Leistung oder Nacherfüllung oder Nacherfül-
lung bestimmt hat. Was die Verjährungsfrist für die Geltend-
machung von Ansprüchen anbelangt, ist auch hier, beim
Dienst- und Werkvertrag, § 195 BGB anzuwenden, demzufol-
ge die Verjährungsfrist 3 Jahre dauert.

Eine weitere mögliche Form der Beauftragung ist die Heran-
ziehung bei Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der öffentlichen
Stellen. Die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen bestehen dar-
in, dass kein Vertragsverhältnis und keine vertragliche Haftung
besteht. Bezüglich der Haftung besteht nur eine deliktische
Haftung gemäß § 823 BGB.

Bei einer Heranziehung bei Erfüllung hoheitlicher Aufgaben
der öffentlichen Stellen können beim Übersetzer hoheitliche
Zwangsmittel, wie zum Beispiel Ordnungsgeld auferlegt wer-
den. Beim Dolmetscher hingegen ist, insbesondere bei Versäu-
mung eines Termins, ein Ordnungsgeld oder eine Kostenaufer-
legung mangels rechtlicher Grundlage nicht zulässig.

Heranziehung und Abrechnung nach JVEG

Im zweiten großen Themenkomplex, „Heranziehung und
Abrechnung nach den Vorschriften des JVEG“ ging Karl Josef
Binz auf die unmittelbare und mittelbare Geltung des JVEG,
das Vergütungssystem des JVEG, die Einzelheiten der Dolmet-
schervergütung, die Einzelheiten der Übersetzervergütung so-
wie die Verfahrensvorschriften des JVEG ein.

� Gemäß Punkt 1 gilt das JVEG unmittelbar bei jedem Staats-
gericht, allerdings nur bei gerichtlichen Verfahren. Ausgenom-
men sind somit Angelegenheiten der Justizverwaltung, zum
Beispiel Gesprächsüberwachungen bei Untersuchungsgefange-
nen, Heranziehung durch Schlichtungspersonen nach § 15a
EGZPO, private Schiedsgerichte und Notare (bei Beurkundun-
gen). Weiterhin gilt das JVEG bei der Staatsanwaltschaft, den
Finanzbehörden und Verwaltungsbehörden in OWI-Verfah-
ren, jedoch nur bei eigenen Ermittlungen. Bei der Polizei wird
das JVEG angewendet, wenn diese im Auftrag der Staatsan-
waltschaft, der Finanzbehörde oder der Verwaltungsbehörde
im OWI-Verfahren handelt.
� Bei der Erörterung von Punkt 2, Vergütungssystem des
JVEG, ging Karl Josef Binz insbesondere auch auf die „Verein-
barte Vergütung nach § 14“ (Rahmenvereinbarungen) ein. Der
eigentliche Sinn und Zweck des § 14 ist die Vereinfachung des

Abrechnungswesens, und nicht, wie es in der Praxis regel-
mäßig vorkommt, die Reduzierung der Kosten, was zweckwi-
drig ist. Als Beispiel führte Karl Josef Binz den Fall der Polizei-
direktion Freudenstadt im Schwarzwald an, die mit einem ab-
gesenkten Stundenhonorar für Berufsdolmetscher von 19,50
Euro (einschließlich aller Auslagen und ohne Honorierung der
Fahrzeiten) das krasseste bekannt gewordene „Vereinbarungs-
system“ lieferte. Da es hier um eine Kosteneinsparung und
nicht eine Vereinfachung des Abrechnungswesens geht, sind
derartige Vereinbarungen unwirksam.
� Hinsichtlich Punkt 3, „Einzelheiten der Dolmetschervergü-
tung“ ging Karl Josef Binz unter anderem auf die Honorierung
der erforderlichen Zeit ein, bei der auch die Reise- und Warte-
zeiten, also ohne Differenzierung zwischen „Einsatz-“ und son-
stigen Zeiten in Rechnung gestellt werden.
� Bei der Erörterung von Punkt 4, „Einzelheiten der Überset-
zervergütung“ wurde insbesondere auf die Honorarsätze im
Einzelnen eingegangen, wonach für leichte bis mittelschwere
Texte ein Grundhonorar von 1,25 Euro verlangt wird, das bei
erheblich erschwerten Texten auf 1,85 Euro erhöht werden
kann. Eine Erhöhung des Honorars kommt zum Beispiel in Be-
tracht, wenn viele juristische Fachausdrücke vorkommen, be-
sonderer Zeitdruck besteht, die Arbeitsbedingungen ungünstig
sind, der Text graphische Darstellungen beinhaltet, Begriffe
der Ganovensprache oder Dialektfärbung darin vorkommen,
bei Orthographie- und Satzzeichenfehlern, bei einer unzurei-
chenden lexikalischen Erschließung der Fachterminologie in
der Fremdsprache und wenn es sich um eine Übersetzung aus
einer veralteten Form handelt.

Bevor Karl Josef Binz zum dritten Teil überging, machte er
noch einen kurzen Exkurs in die Thematik der Verfahrensvor-
schriften des JVEG und ging danach im Anschluss auf die
technischen Aspekte beim Gerichtsdolmetschen ein, wobei er
empfahl, stets in der ersten Person und eng konsekutiv zu dol-
metschen.

Dem Vortrag folgte eine rege Diskussion, an dem sich die
zahlreich angereisten Mitglieder mit großem Interesse be -
teiligten.

Das Skript, auf das sich Karl Josef Binz bei seinem Vortrag
stützte, stellte er freundlicherweise zur Verfügung. Es ist auf
der Homepage des VVU für die Mitglieder abrufbar.

Die Verfasserin stützte sich beim Verfassen des Artikels auf
die durch Karl Josef Binz zur Verfügung gestellte schriftliche
Vorlage. Christina Berning
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Zum Gedankenaustausch unter Kolle-
gen fanden sich am 26.1.2008 erfreu-

lich viele Mitglieder aus unterschiedli-
chen Nationen in unserem VVU-Büro ein.
Herr Lacovara reiste sogar von Markdorf
am Bodensee an. Eigentlich hatten wir an-
gesichts der zahlreichen Anmeldungen
auch die zwei weiteren Räume des Studi-
enkreises mit vorgesehen, die dieser uns
freundlicherweise zur Verfügung gestellt
hat, das Geschehen spielte sich dann aber
doch in der räumlichen Enge unseres
Büros ab, was der Intensität der Gesprä -
che aber keinen Abbruch tat. 

Unsere jetzige Vorsitzende Renate
Reck und auch unsere frühere Vorsitzen-
de Barbara Kirchner waren die Katalysato-
ren und leiteten die Gespräche in die rich-
tigen Bahnen. Erfahrungen mit Zeilensät-
zen wurden ausgetauscht und dabei ka-
men sehr verschiedene Zahlen auf den
Tisch. Immer wieder ergeht die Aufforde-
rung an diejenigen Kollegen, die zu be-
scheiden sind, den Rahmen des JVEG und
die 1,85 Euro bei den Gerichten und Be -
hörden doch auch auszuschöpfen.

Es wurde auch diskutiert über die Pra-
xis bei Inanspruchnahme von Kollegenhil-
fe. Renate Reck und Stefanie Maile weisen
darauf hin, dass wir als VVU ein NETZ-
WERK sind und in diesem Rahmen auch
Auskünfte gratis erteilen können. Auch
das Vier-Augen-Prinzip biete sich unter
Kollegen an, man kennt sich und hilft sich
gegenseitig nach dem Motto : „eine Hand
wäscht die andere“. Im Unterschied zum
BDÜ ist unsere Mitgliederzahl noch über-
schaubar und man kennt sich seit vielen
Jahren. Das ist ein großer Vorteil. Es ist
uns in der letzten Zeit auch wieder gelun-
gen, einige neue Mitglieder zu gewinnen,
besonders die Gerichte am Bodensee tei-
len uns erfreulicherweise immer die Neu-
beeidigungen mit. Das gibt uns die Mög-
lichkeit, den VVU vorzustellen und eine
Mitgliedschaft schmackhaft zu machen.

Am Schluß las unser Mitglied Silvija
Hinzmann aus ihren selbst verfassten 
Kriminalromanen „Mörderische Schwe-
stern“ und „Schwäbische Kehrwoche“,
erschienen im Theis Verlag, in dem sie
verfremdet vor Gericht erlebte Gegeben-
heiten beschreibt. Über ihr großes schrift-
stellerisches Talent konnten wir uns ein
Bild machen. 

Das Kollegentreffen hat wieder gezeigt,
dass der gegenseitige Informationsaus-
tausch sehr wichtig ist und alle davon pro-
fitieren können. So hoffen wir bei der
nächsten Veranstaltung auf ein ähnlich
positives Echo. Wir werden Sie per News-
letter über den geplanten Zeitpunkt eines
weiteren Treffens informieren.

Für den Vorstand Veronika Kühn

ORGANISATION

Gedankenausstausch und Lesung
Bericht über das Kollegentreffen am 26.1.2008 im VVU-Büro

Impressionen
vom Kollegen-
treffen, Ge-
spräche, Spaß,
und Information.

Wie man sieht,
die Stimmung
war gut.

Für Essen und
Trinken war aus-
reichend gesorgt.
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Bericht des Vorstands über die Arbeit des VVU

Projekt  Homepage

Neues Design in der VVU-Farbe; eine neue User-Bedienungs-
oberfläche für die Datenbank ist programmiert worden. Sobald
ein Mitglied mit seiner E-Mailadresse in der Datenbank regi-
striert wird, erhält die Person ihr individuelles Passwort zum
Einloggen in den internen Mitgliederbereich. Der interne Be-
reich wird aufgerufen, indem man dem Dialog folgt: Eingabe
der beim VVU gemeldete E-Mailadresse und dazu das persönli-
che Passwort in das entsprechende Dialogfeld darunter. Auf
diese Weise werden Sie als berechtigter User identifiziert. Bit-
te um Überprüfung Ihrer E-Mailadressen. Jedes Mitglied mit E-
Mailadresse wird ab sofort die eigenen Adressdaten selbst war-
ten können und die Wartung der Adressdaten liegt in der Ei-
genverantwortung der Mitglieder. Bisherige Fehlerquellen
können so zukünftig ausgeschlossen werden. Weitere Vorteile:
Jederzeit aktuelle Daten in der Mitgliederdatenbank am Inter-
net, einfache Erstellung von aktuellen Mitgliederverzeichnis-
sen. Kostenersparnis für den VVU, da jedes Jahr erheblich we-
niger aktuelle Exemplare gedruckt werden müssen. Der hohe
Administrationsaufwand für die Herausgabe des schriftlichen
Verzeichnisses wird beträchtlich reduziert. CD-Rom Ausgabe
des Verzeichnisses ist ebenso leicht möglich. Dennoch kann
nicht auf die Druckausgabe des blauen VVU-Mitgliederver-
zeichnisses verzichtet werden, sie bleiben weiterhin das Aus-
hängeschild des VVU. Die Justizbehörden machen mehr Ge-
brauch von Papierverzeichnissen. Die Mitglieder sind aufge-
fordert, die Verzeichnisse an Gerichte und Behörden in ihrem
Gebiet zu verteilen, auch in Standesämtern, Rathäusern und
anderen Institutionen. Dadurch können hohe Portokosten ge-
spart werden; anwesende Mitglieder werden gebeten, große
Mengen an Verzeichnissen im Esslinger Büro abzuholen.

Umfrage Mitgl ieder und -förderung

Das Thema Fortbildung gewinnt an zunehmender Bedeutung,
auch für unseren Berufsstand. Zum Thema Fortbildung werden
die  Mitglieder gebeten, Vorschläge einzubringen anstatt Kon-

sumverhalten zu zeigen. Wichtig ist auch, dass die Mitglieder
mitteilen  welche Summe sie für eine Fortbildungsveranstal-
tung auszugeben bereit sind. Daneben hat der VVU in den letz-
ten Jahren anlässlich der JMV seinen Mitgliedern regelmäßig
kostenlose Informationsveranstaltungen angeboten. 

Es folgen mehrere Wortmeldungen zum Thema Fortbil-
dung. Tenor: Die Mitglieder erachten den Fragebogen als ge-
eignet, um ein interessantes Fortbildungsangebot zu bieten.
Ananlog zum BDÜ wird angeregt, ein eigenes Fortbildungsres-
sort einzurichten.

Frustration mit  OLG-Liste

Verlesen wird ein Brief des Mitglieds Pahakis. Zu viele seien in
den OLG-Listen, die nicht mehr tätig oder sogar verstorben
sind. Angeregt wird, dass sich der VVU der Förderung des
Nachwuchses annimmt. Der Vorstand schlägt vor, mindestens
zweimal pro Jahr Kollegentreffen zu veranstalten, um den Aus-
tausch unter Kollegen zu fördern.

Ziele  der  Vorstandsarbeit  im VVU 

Einsatz für professionelle Honorare bei Gerichten, Behörden
und Polizei. Dazu gehört Kontakt zum Bundesministerium für
Justiz. Wir müssen (zeigte Erfahrung der letzten Jahre) als Lan-
desverband BW auch in Berlin vorstellig werden.
Um als Verband erfolgreich zu sein brauchen wir:
� Service für Mitglieder
� Hohe Qualifikation der Mitglieder
� Regelmäßige Fortbildung
� Professionalität (Computer und E-Mail sind unerlässlich)
� Effiziente Vertretung der Verbandsanliegen

Jubi läum: 35 Jahre VVU

Organisiert wurde eine Schifffahrt auf dem Neckar, zu der
wenige Teilnehmer mit guter Stimmung beitrugen. Es wurde
gefeiert und getanzt. 
Anläßlich des Jubiläums hat VS-Mitglied Konrad Bord eine
VVU-Historie als Chronik der bisherigen Vorstände verfasst.

ORGANISATION

Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 2007
Stuttgart, 20. Oktober 2007 • Veranstaltungsort: „Alte Kanzlei“
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Kassenbericht

Der Schatzmeister erläutert den Kassenbericht. Wegen hoher
Portokosten werden alle Mitglieder gebeten, auf E-Mail umzu-
steigen.

Mitglied Peter Müller bittet um Auskunft, wieviele Mitglie-
der aus welchem Grund gekündigt haben? 
Antwort RR: 10 Mitglieder haben aus Altersgründen bzw. we-
gen Umzugs gekündigt.

Kassenprüfbericht

Die Kassenprüfung erfolgte durch Pauline Leingang in Vertre-
tung von Barbara Socha, die aus persönlichen Gründen verhin-
dert war. Helmut Kremser hat das Ergebnis der Kassenprüfung
vorgetragen. Angeregt wurden die Reduzierung der Telefonko-
sten sowie die hohen Protokosten. Vorgeschlagen wurde, die
Zeitschrift „Der freie Beruf“ zu kündigen. Der Vorstand ent-
gegnet, dass diese Zeitschrift nützliche Infos für die Vorstands-
arbeit liefert.

Der Vorstand dankt den Kassenprüfern für Ihre Tätigkeit. Es
folgt der Antrag auf Entlastung zunächst des Kassenführers und
anschließend des Vorstands. Schatzmeister und Vorstand wer-
den bei Enthaltung des Vorstands einstimmig entlastet.

Neufassung der Satzung

Peter Müller legt der Mitgliederversammlung einen Satzungs-
entwurf, der vorab in der Satzungskommission und mit dem
Vorstand ausführlich besprochen wurde, zur Diskussion und
Abstimmung vor. Die Neufassung wird Punkt für Punkt be-
sprochen, Einwände werden diskutiert. Anschließend wird der
Antrag auf Annahme der Änderungen in die Satzung gestellt.
Die Neuformulierung der Satzung wurde einstimmig von der
ordentlichen Jahresmitgliederversammlung angenommen. Die
neue Satzung wird auf der Homepage des VVU veröffentlicht.

� Beginn der JMV: 10:00 Uhr  • Ende: 13:30 Uhr

Zusammenfassung: Christina Berning

ORGANISATION

Streifzug durch unsere Mitteilungen
von 2004 bis 2007: Eine Nachlese

Zum Berufsbild allgemein
05 Zusammenarbeit von Änwälten mit 

Dolmetschern
06 Dolmetschen für Exzellenzen- 

„You must can English“
07 „Gerichtsdolmetschen – ein Fremdwort?“ 

von Antje Kopp, BDÜ-Vizepräsidentin
07 Zeitungsartikel von Mitglied Irina Bulmer

Das neue JVEG und unsere Entschädigung
04 Neues JVEG. Jahrelang gekämpft – wofür? 

Von Gerda Bernhardt
05 Informationen zum JVEG, 

von Corinna Schlüter-Ellner
06 „Von Honorar kann bald keine Rede mehr sein“, 

von Corinna Schlüter-Ellner
06 Vergütung gemäß §14 JVEG, von Renate Reck
07 Änderung des JVEG, von Edmund Ehlers

Praktische Ratschläge, Literatur
04 Der Europäische Haftbefehl
04 Neues Fachwörterbuch für Medizin von 

VVU-Mitglied Waldemar Eistermeier 
05 Steuerrecht: Anforderungen an Rechnungen
06 Künstlersozialkasse – klare gesetzliche Lage
06 Anleitungen und Speisekarten: Kurioses und 

Peinliches beim Übersetzen
07 Die rechte Rechnung
07 Geschlechtergerechte Sprache
07 Transkription kyrillischer Zeichen 

nach ISO Norm

Symposiumsbericht
07  Dolmetschen bei Sexualstrafverfahren

�
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Hin und wieder in der Geschichte tut sich ein Graben zwi-
schen den Generationen auf, die Zeit fließt nicht, sondern

es gibt einen Ruck. Ich habe zum Beispiel eine Ausgabe von
Goethes Werken, die nur dreißig Jahre nach seinem Tod von
Cotta herausgebracht wurde. Für mich schön zu lesen. Ein jun -
ger Mensch würde sie weglegen, wegen der gotischen Schrift
keinen Genuss daran haben – und damit hat diese prächtige 
Gesamtausgabe nur mehr bibliophilen Wert. Somit zog die 
Umstellung auf die lateinische Schrift mitten im Krieg und noch
mehr mit der Besatzung 45 einen Graben zwischen den Gene-
rationen.

Schlimmer ist der heutige „elektronische Graben“. Meine
Schwester war Lehrerin und sagte einst wohl wollend: „ … und
diese elektronischen Neuerungen überlasse ich den Schülern“.

Schwer gefehlt, denn heute nimmt sie Nachhilfe bei den Jün-
geren, um doch noch im zeitgenössischen Gespräch zu bleiben. 

Ein Drittel der VVU-Mitglieder ist über E-Mail nicht erreich-
bar. Wir suchen nach Wegen, um die Kosten für unsere Mittei-
lungen zu verringern, und da bietet sich die Übersendung per
E-Mail an. Das unerreichbare Drittel wird auf konventionelle
Weise angeschrieben, weil alle unserer Mitglieder diesen Re-
spekt verdienen. Jedoch dürfen wir diesem wertvollen Drittel
die Frage stellen: „Wie ziehen Sie heutzutage Aufträge an Land,
wenn nicht zunehmend per Internet?“ Wir alle müssen uns
dem Fortschritt anschließen und nunmehr per Internet er-
reichbar werden.  Immerhin hat „Übersetzen“ zu tun mit „ans
andere Ufer übersetzen“. Nennen Sie uns Ihre E-Mailadresse.
Darum bittet Sie Ihr VVU-Vorstandsmitglied Konrad Borst.

Schaffen wir den Sprung über den Graben 
zum EDV-Zeitalter?
Ein Aufruf an die ältere Hälfte unserer Mitglieder, zu der ich auch gehöre

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

bitte notieren Sie sich den Termin für unsere JMV im Oktober. Es stehen Neuwahlen zum Vorstand an – Ihre Entschei-
dung für die Zusammensetzung des Vorstands ist gefragt. Dr. Renate Reck stellt sich als Kandidatin für den Vorsitz der
Wiederwahl, ebenso stellt sich Christina Berning einer Wiederwahl. Wenn Sie Interesse an der Vorstandsarbeit haben, bit-
ten wir Sie, sich zu einem informativen Gespräch bei unserer Vorsitzenden zu melden. Der Vorstand

JMV 2008 und Vorstandswahlen am 25.Okt.2008
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Es ist ein aufwendiger Prozess, der seit einem halben Jahr am
Landgericht Stuttgart geführt wird. Rund 11 200 Euro ko-

sten pro Verhandlungstag allein die Sicherungsmaßnahmen.
Ein Großaufgebot der Polizei ist nötig, weil der Hauptange-
klagte Alexander A. als hochrangiges Mitglied der russischen
Mafia Ismailowskaja und damit als gefährdet gilt. Der Staatsan-
walt wirft ihm und drei weiteren Personen vor, Grundstücke
im Wert von rund 8,5 Millionen Euro gekauft zu haben, um
Geld der Mafia zu waschen, die ihre Kriegskasse mit Auftrags-
morden und anderen Verbrechen gefüllt hat. Nun aber hat der
Staatsanwalt ein Problem: Ein Telefongespräch, das die Mafia-
verbindung belegen sollte, enthält einen groben Übersetzungs-
fehler.

Ein Angeklagter soll seiner Ehefrau auf Russisch erzählt ha-
ben, die Mafiaorganisation sei „die unsrige“. So hatten es die
Übersetzer des Landeskriminalamts (LKA) protokolliert. Beim
Abspielen in der Verhandlung hörten zwei vereidigte Dolmet-
scherinnen aber etwas völlig anderes: der Angeklagte plaudert
mit seiner Frau, erzählt von neuen Wortschöpfungen, mit de-
nen er verschiedene Gruppierungen beschreibe. Dabei er-
wähnt er auch die Ismailowskaja. Nirgends ein Hinweis, dass
die berüchtigte Moskauer Mafia „die unsrige“ sein soll.

Für die Verteidigung, die schon mehrmals die Freilassung
der Angeklagten gefordert hat, ist dies Wasser auf ihre Mühlen.
Ulrich Sommer, Anwalt des 47-jährigen Mannes, der das Tele-
fongespräch führte, wittert eine Verschwörung: die Dolmet-
scher hätten das belastende Wort schlicht erfunden – vielleicht
unter Druck? „Dieses Gespräch war immer der Hauptbeleg,
dass mein Mandant sich mit der kriminellen Vereinigung iden-
tifiziert“, sagt Sommer.

Die 5. Strafkammer, die mit dem Verfahren betraut ist, legt
gerade eine Pause ein - der Vorsitzende Richter ist bis Ende des
Monats erkrankt. Staatsanwalt Dieter Wahl bleibt gelassen.
„Ich habe meine Anklage nicht nur auf ein Telefongespräch
aufgebaut“, erklärt er. Allerdings räumt er ein, dass diese Stel-
le „die eindeutigste gewesen wäre“. Das heißt: in den anderen
Gesprächen könne man die Mitgliedschaft in der Ismailowska-
ja nur aus dem Gesamtzusammenhang verstehen und „inter-
pretieren“. Das LKA könne sich den Fehler auch nicht erklären.
„Entweder hat der Dolmetscher hier überinterpretiert, oder er
hat schlampig gearbeitet“, sagt Wahl. Der Prozess steht und
fällt nun damit, ob eine Verbindung der Angeklagten zur Mafia
nachzuweisen ist.
Susanne Janssen aus der Stuttg. Zeitung vom 16. April 2008

VERGUTUNG · HONORAR

Höchste Konzentration
ist  beim Dolmetschen 
erforderlich.

Foto Visum

Gerichtsdolmetschen – Titelthema in der SZ
Mafiaverdacht – eine Frage der Übersetzung
Stuttgarter Prozess droht wegen der Verwirrung um eine belastende Aussage zu platzen
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Informationsbroschüre zum JVEG

BDÜ, ADÜ Nord und VVU haben gemeinsam eine

Infobroschüre mit Reformvorschlägen zum JVEG 

erarbeitet. Die Broschüre dient der Lobbyarbeit und

wird an alle Bundestagabgeordneten verteilt. 

Der BDÜ hat den Druck der Broschüre übernommen.

wissenswert

Es war eine wichtige, zentrale Stelle in einem auf Russisch ge-
führten Telefongespräch, sie galt dem Staatsanwalt als lu-

penreiner Beleg dafür, dass die Angeklagten Beziehungen zur
russischen Mafia haben. Doch in der Gerichtsverhandlung
platzte der Nachweis wie eine Seifenblase: die Dolmetscher
des LKA (Landeskriminalamt) hatten die Stelle falsch übersetzt.
Renate Reck, Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin, über-
rascht dies nicht: „Wir haben schon lange darauf gewartet, dass
einmal eine solche Bombe platzt.“
Renate Reck ist Vorsitzende des Landesverbands der allge-

mein beeidigten Verhandlungsdolmetscher und der öffentlich
bestellten und beeidigten Urkundenübersetzer, VVU. Der lan-
ge Titel besagt bereits, dass das Dolmetschen keine Tätigkeit
ist, die jemand nebenbei erlernen kann – bei Gericht sind nur
Übersetzer mit Hochschulabschluss und staatlich anerkannter
Qualifikation zugelassen, die Ausnahme bilden exotische Spra-
chen, für die es keine Ausbildung gibt. Für ihre Dienste bei der
Justiz bekommen die Dolmetscher 55 Euro pro Stunde – das ist
zwar weniger als in der freien Wirtschaft, doch akzeptabel. 

Bei der Polizei läuft das Ganze aber anders. Dort, wo Er-
mittlungen beginnen, wo Opfer, Zeugen und Tatverdächtige
zum ersten Mal verhört werden, werden andere Gebührensät-
ze bezahlt. Renate Reck beklagt, dass manche Polizeidirektio-
nen 22 Euro bezahlen, andere versuchten, den Stundentarif
weiter zu drücken: sogar für 12,50 Euro sollten Dolmetscher
antreten. Noch dazu rechne die Polizei im Viertelstundentakt
ab - da bekomme ein Dolmetscher im ungünstigsten Fall kaum
die Anfahrtkosten heraus. 

Grundlage ist ein Erlass des Innenministeriums, nachdem
der Rechnungshof die hohen Dolmetscherkosten bei der Poli-
zei gerügt hatte. Flugs wurde beim LKA eine Liste aufgestellt
mit Dolmetschern, die die Polizei heranziehen sollte. Die Be-
amten sind gehalten, die günstigsten auszuwählen. Die beei-
digten Dolmetscher waren empört und größtenteils nicht be-
reit, zu den dort gestellten Bedingungen zu arbeiten. Zudem
prüfe die Polizei nicht, ob die Dolmetscher den Ansprüchen

genügten, sagt Renate Reck. Schließlich sei der Beruf des Dol-
metschers nicht geschützt und nicht wie der der Anwälte oder
Ärzte organisiert. „Der rigorose Sparkurs geht zulasten
der Qualität“, sagt die Verbandsvorsitzende. Schließlich gin-
ge das so weit, dass sie mit „Pizzabäckern und Putzfrauen, die
zufällig der gewünschten Sprache mächtig sind“, konkurrieren
müsse. Zwar könnten Beamte in Einzelfällen qualifizierte, teu-
rere Dolmetscher anfordern, müssten dies jedoch begründen.

Das Innenministerium in Stuttgart weist darauf hin, dass es
verantwortlich mit Steuergeldern umgehen müsse. „Wir ach-
ten auf die Wirtschaftlichkeit“, sagt eine Pressesprecherin. Ge-
nau wie bei der Anschaffung eines neuen Kopierers würden
eben mehrere Angebote eingeholt. 

Ob im Russenmafiaverfahren ein beeidigter Dolmetscher
tätig war, will das LKA mit Verweis auf das laufende Verfahren
nicht sagen. Der Landesverband VVU weiß bei seiner Forde-
rung nach Qualitätsstandards die Richter und Anwälte hinter
sich: auch aus deren Reihen gab es bereits Kritik an Überset-
zungen bei der Polizei. Und da gerade die ersten Vernehmun-
gen oft entscheidend sind, hätten Fehler dort besonders
schwerwiegende Folgen.
Susanne Janssen ©29.04.2008 aus der Stuttgarter Zeitung

Siehe auch „Für Sie notiert“ zum Thema Seite 15

Dolmetscher klagen über Billiglohn bei der Polizei 
Beamte sind gehalten, günstig übersetzen zu lassen – der VVU reagiert

Vor kurzem hat ein Übersetzungsfehler einen Mafiaprozess in Stuttgart ins Wanken gebracht, einer
der Angeklagten wurde aus der Haft entlassen. Den Dolmetscherverband wundert das nicht: Bei der
Polizei gibt es keine Qualitätsstandards für Übersetzer. Dr. Renate Reck beim Interview in der SZ-
Redaktion.



VVU-Umfrage bei
Anwälten zur Zu -
sammenarbeit mit
Gerichtsdolmet -
schern und Urkun -
denübersetzern in
Baden-Württemberg

Eine Umfrage des VVU unter
Rechtsanwälten in BW über
die Zusammenarbeit mit Ge-
richtsdolmetschern und Ur-
kundenübersetzern hat zu
dem Ergebnis geführt, dass
vielfach die mangelnde Qua-
lität der Dolmetschleistungen
von nicht beeidigten Dolmet-
schern bei der Polizei bemän-
gelt wurde. Der VVU hat als ei-
ne Maßnahme der Umfrage
die Rechtsanwaltskammern in
Baden-Württemberg über die
Praxis der Heranziehung von
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Antwort des Innenministeriums auf das Schreiben der Rechtsanwaltskammern von
Baden-Württemberg, in dem sich die Anwaltskammern gegen die Praxis der Heran -
ziehung von DolmetscherInnen wandten.

Rechtsanwälte intervenieren gegen Laien -
dolmetscher bei der Polizei
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DolmetscherInnen in Straf-
verfahren bei der Polizei in-
formiert. Unser Verband ver-
wies auf die Tatsache, dass
immer wieder nicht beeidig-
te Laiendolmetscher, deren
Qua lifikation nie überprüft
worden ist, zu polizeilichen
Einvernahmen in  Strafverfah-
ren herangezogen werden.
Diese Dolmetscher werden in
einer Dolmetscherliste des In-
nenministeriums von BW
beim LKA geführt. Unser Ver-
band hat in Erfahrung ge-
bracht, dass sich zahlreiche
nicht beeidigte Laiendolmet-
scher mit indiskutabel niedri-
gen Stundensätzen eintragen
haben lassen. Die Polizeibe-
diensteten sind angehalten,
die billigsten Dolmetscher
aus der Liste zu wählen, mit
allen Folgen, die sich aus un-

Antwort des Innenministeriums auf das Schreiben der Rechtsanwaltskammern von
Baden-Württemberg, in dem sich die Anwaltskammern gegen die Praxis der Heran -
ziehung von DolmetscherInnen wandten.

Rechtsanwälte intervenieren gegen Laien -
dolmetscher bei der Polizei
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professioneller Dolmetscher-
tätigkeit für die Rechtspflege
ergeben. Zudem sind solche
Laiendolmetscher an keinen
Ehrenkodex gebunden und
kennen die „best practice“
professioneller und beeidigter
Dolmetscher nicht.
Die Rechtsanwaltskammern
von Baden-Württemberg ha-
ben sich, nachdem sie durch
den VVU von dieser Praxis bei
der Polizei erfuhren, unter
Federführung der RAK Stutt-
gart in einem Schreiben an
das Justiz- und Innenministe-
rium des Landes Baden-Würt-
temberg gewandt, in dem sie
fordern, dass diese Situation
dringend einer Änderung be-
darf. Lesen Sie die Antwort
des Innenministeriums an die
RAK.

Antwort des Innenministeriums auf das Schreiben der Rechtsanwaltskammern von
Baden-Württemberg, in dem sich die Anwaltskammern gegen die Praxis der Heran -
ziehung von DolmetscherInnen wandten.

Rechtsanwälte intervenieren gegen Laien -
dolmetscher bei der Polizei
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Emma Feist Russisch

Daniela Bär Englisch

Evangelos Doumanidis Griechisch

Simone Janssen Spanisch

Emöke Kiss-Mayer Ungarisch

Rita Dominet Niederländisch

Anna Hinderer Slowakisch

Judith Brecht Französisch, Spanisch

Teslime Top Türkisch

XXHerzlich Willkommen beim VVU!
Wir begrüßen unsere neuen VVU-Mitglieder 
und stellen vor: 

=
Der VVU betrauert den Tod seiner Mitglieder

Josef Chrobaczek

Heinz Gössel

SMurks vom Erstsemester

Mafiaverdacht – eine Frage der Übersetzung – 16.April 2008

Ich empfehle einmal genau nachzuforschen, wer denn das besagte Telefongespräch
übersetzt hat. Leider herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch die
Meinung vor, dolmetschen oder/und übersetzen könne jeder, der eine Fremdspra-
che einigermaßen beherrsche – den Unterschied zwischen den beiden Tätigkeiten
kennt sowieso fast niemand. Da meint so mancher Beamte, er könnte sich die ver-
meintlich hohen Tagessätze der studierten und beeidigten Dolmetscher sparen (die
im Übrigen Freiberufler sind, also einen ähnlichen beruflichen Status haben wie
Rechtsanwälte oder Ärzte). Wenn dann die ersatzweise herbeigerufene Putzfrau
oder der Erstsemesterstudent Murks übersetzt, wird auf den gesamten Berufsstand
eingedroschen, obwohl der sorgsam ausgewählte Sprachprofi, wenn er denn zu Ra-
te gezogen wird, solch Desaster meist hätte vermeiden können. Wie meinte doch
die Telekom vor einiger Zeit: Da hätten Sie mal gleich besser jemanden gefragt, der
sich mit so was auskennt.
Leserbrief an die Stuttgarter Zeitung von Heike Kurz aus Kirchheim unter Teck vom 22.04.08
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Schönheit der Schriften 
Schriftentwicklung anhand von Beispielen 

Bilderschrift der Azteken in Mexiko

Einige Schriftzeichen aus alten Alphabeten


